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I.1.

See the notice on TED website 450212-2023 - Result
Germany-Karlsruhe: Legal services
OJ S 141/2023 25/07/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank - (L-Bank)
Postal address: Schlossplatz 10
Town: Karlsruhe
NUTS code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Postal code: 76131
Country: Germany
E-mail: l-bank-foerderprogramme@menoldbezler.de

:Internet address(es)
Main address: www.l-bank.de

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Angebotsphase: L-Bank - Vergabe "Beratungsleistungen zur Bearbeitung von 
Förderprogrammen"
Reference number: 2023/841

Main CPV code
79100000 Legal services

Type of contract
Services

Short description
Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens ist die Beschaffung eines Rahmenvertrages 
für Beratungsleistungen zur Bearbeitung von Förderprogrammen.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 220 000 000,00 EUR

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/450212-2023
mailto:l-bank-foerderprogramme@menoldbezler.de?subject=TED
http://www.l-bank.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2. Description

Additional CPV code(s)
79990000 Miscellaneous business-related services

Place of performance
NUTS code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis

Description of the procurement
Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens ist die Beschaffung eines Rahmenvertrages.
Der Leistungsgegenstand erstreckt sich auf die Bearbeitung von Förderanträgen im Rahmen 
der Coronahilfen und ggf. weiterer Förderprogramme. Um eine zeitgerechte Bearbeitung zu 
ermöglichen, wird mit einem Einsatz von bis zu 600 MAK gerechnet. Die notwendigen 
personellen Kapazitäten sind durch den Auftragnehmer bereitzustellen. Die Bearbeitung 
umfasst die Antragsprüfung und Bewilligung der beantragten Mittel sowie den Widerruf und 
die Rücknahme von Zuwendungsbescheiden. Die Bearbeitung umfasst insbesondere die 
Bearbeitung des Schlussabrechnungspakets 1 (Überbrückungshilfe I-III, November- und 
Dezemberhilfe), des Schlussabrechnungspakets 2 (Überbrückungshilfe III Plus und 
Überbrückungshilfe IV) und Endabrechnungen der Neustarthilfen. Die Bearbeitung erfolgt auf 
Grundlage der einschlägigen gesetzlichen Regelungen und der sonstigen hierzu ergangenen 
Regelungen (bspw. Verwaltungsvorschriften) und sonstigen Verlautbarungen (bspw. FAQ des 
Bundes). Die Bearbeitung erfolgt auf den von der L-Bank oder dem Bund bereitgestellten 
elektronischen Antrags- und Bearbeitungssystemen. Die Leistung ist Remote zu erbringen. 
Durch den Auftragnehmer sind in Abstimmung mit der L-Bank Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung, zur Sicherstellung eines funktionierenden Berichtswesens, zur Schulung 
sowie zum Know-How-Transfer für das eingesetzte Personal zu ergreifen. Die 
Leistungserbringung erfolgt in externen Räumen, die durch den Auftragnehmer gestellt 
werden müssen. Der Auftragnehmer stellt für die Durchführung der Aufgabe dem eingesetzten 
Personal die erforderliche technische Infrastruktur und übliche Büroausstattung zur Verfügung.
Die Rahmenvereinbarung verpflichtet den Auftragnehmer zum Einsatz von für die jeweiligen 
Aufgabenfelder geeigneten Personen. Auf Anforderung des Auftraggebers muss der 
Auftragnehmer dies jederzeit nachweisen können.
Die vom Auftragnehmer eingesetzten Personen unterliegen bei ihrem Einsatz keinem 
arbeitsrechtlichen Direktionsrecht des Auftraggebers. Ein Arbeitsverhältnis wird nicht 
begründet. Vielmehr erbringt der Auftragnehmer die Leistungen nach dem Rahmenvertrag als 
selbständiges Unternehmen.
Die Gesamtverantwortung für das Projekt verbleibt beim Auftraggeber.
Der Rahmen für die abzuschließende Rahmenvereinbarung beträgt bis zu 110.000.000,00 
EUR netto. Sofern sich der Rahmenvertrag nach Ablauf der 24 Monate automatisch 
verlängert, erhöht sich der Rahmen pro Jahr um 55.00.000,00 EUR netto, maximal auf bis zu 
220.000.000,00 EUR netto.
Der Vertragsschluss ist bis Ende Juni 2023 vorgesehen. Der Vertrag soll am 01. Juli 2023 
beginnen und eine Laufzeit von 24 Monaten mit zweimaliger (automatischer) optionaler 
Verlängerung von jeweils einem Jahr haben, sofern er nicht vier Monate vor Ablauf gekündigt 
wird. Der Rahmenvertrag endet spätestens zum 30.Juni 2027, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf.
Die Rahmenvereinbarung wird mit nur einem Unternehmen abgeschlossen. Einzelaufträge 
werden durch den Auftraggeber auf der Grundlage und unter den Bedingungen des 
Rahmenvertrages erteilt.
Sofern der Auftraggeber die im Rahmenvertrag vereinbarten personellen Kapazitäten nicht 
vollumfänglich abruft bzw. benötigt, behält sich dieser vor, das nicht benötigte Kontingent im 
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V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

Wege der Amtshilfe anderen Einrichtungen des Landes Baden-Württemberg, insbesondere 
Ministerien, zur Bearbeitung anderer Förderprogramme zu überlassen. Auftraggeber bleibt 
auch in diesem Fall die L-Bank.
Nähere Einzelheiten werden den zur Angebotsabgabe ausgewählten Unternehmen mit der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe zur Verfügung gestellt.

Award criteria
Quality criterion - Name: Bearbeitungskonzept/Projektstruktur / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Qualitätssicherungskonzept/Schulungskonzept / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Personalkonzept / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Implementierungskonzept/Vorlaufzeit / Weighting: 10
Price - Weighting: 30

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 067-198912

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
07/07/2023

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/198912-2023
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Postal address: Theodor-Heuss-Straße 5
Town: Stuttgart
NUTS code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Postal code: 70174
Country: Germany
E-mail: DE-KPMGLawVergabe@kpmg.com
Internet address: https://kpmg-law.de/
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 220 000 000,00 EUR
Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bei den Angaben unter Ziffer V.2.4) handelt es sich um auszufüllende Pflichtfelder. Aus 
Gründen der Geheimhaltung sind hier fiktive Werte eingetragen.
Bekanntmachungs-ID: CXP4YMZ67NV

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postal address: Durlacher Allee 100
Town: Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany
Fax: +49 721926-3985
Internet address: www.rp.baden-wuerttemberg.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Es gelten die Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).
Hinsichtlich der Einleitung von Nachprüfungsverfahren wird auf § 160 GWB verwiesen. Dieser 
lautet:
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder 
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit

mailto:DE-KPMGLawVergabe@kpmg.com?subject=TED
https://kpmg-law.de/
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de
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VI.5.

1. Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat;
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Hinsichtlich der Information nicht berücksichtigter Bieter und Bewerber gelten die §§ 134, 135 
GWB. Insbesondere gilt: Bieter deren Angebote für den Zuschlag nicht berücksichtigt werden 
sollen, werden vor dem Zuschlag gemäß § 134 GWB darüber informiert. Das gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist.
Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung dieser Information durch den 
Auftraggeber geschlossen werden; bei Übermittlung per Telefax oder auf elektronischem 
Wege beträgt diese Frist 10 Kalendertage.

Date of dispatch of this notice
20/07/2023


